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AMTSBLATT

Der Bürgermeister der Stadt Brotterode-Trusetal möchte sich bei den Organisatoren, Vereinsmitgliedern,  
Akteuren, Sponsoren und allen Helfern recht herzlich für diese äußerst gelungenen Veranstaltungen bedanken.

Festveranstaltung  
anlässlich 25 Jahre  

Volkstanz und  
Trachtengruppe  
Brotterode e. V.

am 18. & 19.06.2016 in Brotterode

Foto: Michael Lauerwald

Foto: Michael Lauerwald

Festveranstaltung  
20 Jahre Besucherberg-

werk „Hühn“ und 25 Jahre 
Bergbau-und Heimatverein 

Trusetal e.V.
am 28. & 29. Mai 2016

Foto: Annett Recknagel

Foto: Annett Recknagel
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Amtliche Bekanntmachungen

Bekanntmachung der Haushaltssatzung  
der Stadt Brotterode-Trusetal  
für das Haushaltsjahr 2016

Auf Grund des § 57 Thüringer Kommunalordnung hat die Stadt 
Brotterode-Trusetal am 26.01.2016 folgende Haushaltssat-
zung beschlossen, die nach Würdigung des Landratsamtes 
Schmalkalden-Meiningen (Untere Rechtsaufsichtsbehörde) vom 
18.04.2016 hiermit öffentlich bekannt gemacht wird.

Hinweis:
Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan mit Anlagen liegen 
zur Einsichtnahme vom

04.07.2016 bis 18.07.2016
während der üblichen Dienstzeiten in der Stadtverwaltung, Käm-
merei öffentlich aus.
Gleichzeitig steht die Haushaltssatzung 2016 bis zur Entlastung 
und Beschlussfassung über die Jahresrechnungen dieses Haus-
haltsjahres zur Einsichtnahme in der Kämmerei zur Verfügung.

Brotterode-Trusetal, den 21.06.2016
K o c h
Bürgermeister

Stadtratsbeschluss-Nr.: 136/25/16 vom 26.01.2016

Haushaltssatzung der Stadt Brotterode-Trusetal (Landkreis 
Schmalkalden-Meiningen) für das Haushaltsjahr 2016

Auf Grund des § 57 ThürKO erlässt die Stadt Brotterode-Trusetal 
folgende Haushaltssatzung:

§ 1
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 
2016 wird hiermit festgesetzt; er schließt 
im Verwaltungshaushalt
 in den Einnahmen und
 Ausgaben mit   10.748.833€
und im Vermögenshaushalt
 in den Einnahmen und
 Ausgaben mit   2.527.565€
ab.

§ 2
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaß-
nahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wer-
den nicht festgesetzt.

§ 4
Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeinde-
steuern ergeben sich aus der gültigen Hebesatz-Satzung vom 
17.12.2015. Sie betragen danach:
1.  Grundsteuern
a)  für land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A)   316 v. H.
b)  für die Grundstücke (B)   421 v. H.
2.  Gewerbesteuer   401 v. H.

§ 5
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung 
von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 1.700.000 € 
festgesetzt.

§ 6
„Erheblich“ im Sinne von § 58 Abs. 1 ThürKO

Entsprechend § 58 Absatz 1 ThürKO bedürfen über- und außer-
planmäßige Ausgaben der vorherigen Zustimmung des Haupt- 
und Finanzausschusses, wenn sie im Einzelfall 10.000 € über-
schreiten. Wenn sie 50.000 € überschreiten, bedürfen sie der 
Zustimmung des Stadtrates.

§ 7
Diese Haushaltssatzung tritt mit Wirkung vom 01. Januar 2016 
in Kraft.

Brotterode-Trusetal, den 21.06.2016
Stadt Brotterode-Trusetal
K o c h
Bürgermeister  (Siegel)

Stadtratssitzung am 05.04.2016

- weitere Bekanntmachung der Beschlüsse -

Öffentlicher Teil:

Beschluss-Nr.: 158/28/16

Betreff:
1. Änderung der Satzung zur Regelung der Aufwandsentschädi-
gung für die ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen der Freiwil-
ligen Feuerwehren der Stadt Brotterode-Trusetal
Beschluss:
Der Stadtrat beschließt die 1. Änderung der Satzung zur Re-
gelung der Aufwandsentschädigung für die ehrenamtlichen 
Feuerwehrangehörigen der Freiwilligen Feuerwehren der Stadt 
Brotterode-Trusetal, welche sich als Anlage zu den Unterlagen 
befindet.
Abstimmung:
Anzahl der Mitglieder:  ............................................................  21
anwesende Mitglieder:  ...........................................................  17
Ja-Stimmen:  ...........................................................................  17
Nein-Stimmen:  .........................................................................  0
Enthaltungen: ...........................................................................  0

1. Änderung der Satzung 

zur Regelung der Aufwandsentschädigung für die eh-
renamtlichen Feuerwehrangehörigen, die ständig zu 
besonderen Dienstleistungen herangezogen werden, 
der Freiwilligen Feuerwehren der Stadt Brotterode-

Trusetal 
(FFW Entschädigungssatzung)

Auf Grund des § 19 Abs. 1 S. 1 i. V. m. § 2 Abs. 1 und 2 Thüringer 
Kommunalordnung (ThürKO) vom 16. August 1993 (GVBl. S. 501 
in der Fassung der Neubekanntmachung vom 28. Januar 2003 
(GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23. Juli 2013 
(GVBl. S. 194) und des § 2 der Thüringer Feuerwehr-Entschädi-
gungsverordnung (ThürFwEntschVO) vom 21. Dezember 1993 
(GVBl. 1994 S. 33), zuletzt geändert durch die Thüringer Verord-
nung zur Umstellung von Geldbeträgen von Deutsche Mark in 
Euro in Rechtsverordnungen aus dem Bereich des Innenminis-
teriums vom 11. Dezember 2001 (GVBl. S. 92) hat der Stadtrat 
der Stadt Brotterode-Trusetal in seiner Sitzung am 05.04.2016 
folgende 1. Änderung zur Entschädigungssatzung beschlossen:

§ 4
Verdienstausfall

(1) Neben dem monatlichen Pauschbetrag sind auf Antrag be-
sonders zu erstatten:
1.  Der Verdienstausfall in entsprechender Anwendung des § 14 

Abs. 2 ThBKG. § 2 Abs. 1 der FFW Entschädigungssatzung 
der Stadt Brotterode-Trusetal bleibt unberührt:
a)  Arbeitgeber mit Arbeitnehmern
 Arbeitgeber, deren Arbeitnehmer Mitglieder der Freiwil-

ligen Feuerwehr sind, haben Anspruch und werden auf 
Antrag die fortgewährten Leistungen einschließlich der 
Arbeitgeberanteile zu den Beiträgen der Sozialversiche-
rung erstattet.

b)  Selbständig Tätige
 Ehrenamtliche Feuerwehrangehörige, die selbststän-

dig oder freiberuflich tätig sind, erhalten auf Antrag eine 
Pauschalentschädigung 20,- Euro je volle Stunde für den 
Verdienstausfall, der durch Zeitversäumnis in ihrer beruf-
lichen Tätigkeit entstanden ist.
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(2) Das Dienstsiegel trägt im oberen Halbbogen die Umschrift 
„Thüringen“ und im unteren Halbbogen die Umschrift „Stadt 
Brotterode-Trusetal“ und zeigt das Wappen der Stadt Brotterode-
Trusetal.

§ 3 Ortsteile
Das Stadtgebiet besteht aus der Stadt Brotterode-Trusetal mit 
den Ortsteilen Brotterode und Wahles. Der Ortsteil Brottero-
de führt den Namen „Brotterode-Trusetal, OT Brotterode“ und 
der Ortsteil Wahles führt den Namen „Brotterode-Trusetal, OT 
Wahles“.
Die räumliche Abgrenzung der Ortsteile ergibt sich aus den als 
Anlage beigefügten Karten, die Bestandteil der Hauptsatzung 
sind.

§ 4 Bürgerbegehren, Bürgerentscheid
(1) Über den Antrag auf Zulassung eines Bürgerbegehrens ent-
scheidet die Stadtverwaltung innerhalb von vier Wochen nach 
Eingang des schriftlichen Antrags bei der Stadtverwaltung. Vor 
einer ablehnenden Zulassungsentscheidung sollen die Vertreter 
des Bürgerbegehrens angehört werden.
(2) Der Inhalt der Eintragungslisten ergibt sich bei freier Unter-
schriftensammlung aus § 17 a Abs. 2 Satz 1 und 2 ThürKO und 
bei Eintragung in amtlich ausgelegte Eintragungslisten aus § 17 
b Abs. 2 Satz 1 und 2 ThürKO. Die Eintragungslisten enthalten 
zudem Spalten für die Nummerierung der Eintragungen und für 
die amtlichen Prüfvermerke zu den Eintragungen.
(3) Die Eintragungen sind innerhalb einer Eintragungsliste fort-
laufend zu nummerieren. Die Eintragung kann vom Unterzeich-
ner ohne Angabe von Gründen bis zum letzten Tag der Eintra-
gungsfrist schriftlich widerrufen werden. Für die Rechtzeitigkeit 
des Widerrufs kommt es auf den Eingang bei der Stadtverwal-
tung an. Eintragungen sind ungültig,
a)  die von Personen stammen, die bei freier Unterschriften-

sammlung am letzten Tag der Sammlungsfrist oder bei 
Sammlung durch Eintragung in amtlich ausgelegte Eintra-
gungslisten am letzten Tag vor der Auslegungsfrist nicht 
wahlberechtigt sind;

b)  bei denen die eigenhändige Unterschrift fehlt oder
c)  bei denen die eingetragenen Personen wegen undeutlicher 

Schrift oder unvollständiger Angaben nicht klar zu identifizie-
ren sind.

Doppel- und Mehrfacheintragungen gelten als eine Eintragung.
(4) Der Antrag auf Durchführung eines Bürgerentscheides kann 
von den Vertretern des Bürgerbegehrens bis zum Tag vor der 
Beschlussfassung des Stadtrates über die Zulässigkeit des Bür-
gerbegehrens zurückgenommen werden.
(5) Der Bürgermeister leitet die Vorbereitung und Durchführung 
des Bürgerentscheides (Abstimmungsleiter). Er kann mit der 
Führung der laufenden Geschäfte einen Bediensteten der Stadt-
verwaltung beauftragen.
(6) Die amtlichen Stimmzettel für den Bürgerentscheid müssen 
den Antrag im Wortlaut enthalten und so gestaltet sein, dass 
der Antrag mit „Ja“ oder „Nein“ beantwortet werden kann. Die 
Stimme darf nur auf „Ja“ oder „Nein“ lauten. Der Abstimmende 
kennzeichnet durch ein Kreuz oder auf andere Weise auf dem 
Stimmzettel, ob er den gestellten Antrag mit „Ja“ oder „Nein“ be-
antworten will.
(7) Die Entscheidungen im Zusammenhang mit Bürgerbegehren 
und Bürgerentscheid ergehen kostenfrei.

§ 5 Einwohnerversammlung
(1) Der Bürgermeister beruft mindestens einmal jährlich eine 
Einwohnerversammlung ein, um die Einwohner über wichtige 
Stadtangelegenheiten, insbesondere über Planungen und Vor-
haben der Stadt, die ihre strukturelle Entwicklung unmittelbar 
und nachhaltig beeinflussen oder über Angelegenheiten, die mit 
erheblichen Auswirkungen für eine Vielzahl von Einwohnern ver-
bunden sind, zu unterrichten und diese mit ihnen zu erörtern. 
Der Bürgermeister lädt spätestens eine Woche vor der Einwoh-
nerversammlung unter Angabe von Ort, Zeit und Tagesordnung 
in ortsüblicher Weise öffentlich zur Einwohnerversammlung ein.
(2) Dem Bürgermeister obliegt die Leitung der Einwohnerver-
sammlung. Er hat im Rahmen der Erörterung den Einwohnern 
in ausreichendem Umfang Gelegenheit zur Äußerung zu geben. 
Soweit dies erforderlich ist, kann der Bürgermeister zum Zweck 
der umfassenden Unterrichtung Stadtbedienstete und Sachver-
ständige hinzuziehen.

 Als Berechnungsgrundlage des Zeitversäumnisses wird 
von Montag bis Freitag die Zeit von 8.00 Uhr bis 18.00 
Uhr festgesetzt.

(2) Grundlage für die Berechnung dieser Verdienstausfallent-
schädigung bildet die jeweilige Einsatzzeit. Diese beginnt mit der 
Alarmierung und endet zu dem Zeitpunkt an dem der jeweilige 
Einsatzleiter das Einsatzende feststellt. Bei der Berechnung der 
Einsatzzeit wird auf volle Stunden auf- bzw. abgerundet.

§ 5
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer öffentlichen Bekanntma-
chung in Kraft.

Brotterode-Trusetal, den 05.04.2016
Koch
Bürgermeister der
Stadt Brotterode-Trusetal   - Siegel - 

Veröffentlichungshinweis
1. Änderung der FFW Entschädigungssatzung
Beschluss Nummer 158/28/16
Beschluss Datum 05.04.2016
Erhalt der Genehmigung 01.06.2016
öffentliche Bekanntmachung 01.07.2016

Stadtratssitzung am 14.06.2016 
- Bekanntmachung der Beschlüsse -
Öffentlicher Teil:

Beschl.-Nr.: 167/30/16

Betreff:  Änderung der Hauptsatzung der Stadt Brottero-
de-Trusetal

Beschluss:
Der Stadtrat beschließt die Erweiterung um den § 11 Abs. 8 der 
momentan bestehenden Hauptsatzung der Stadt Brotterode-
Trusetal, der wie folgt lautet:
„Ist der Bürgermeister durch Krankheit länger als 4 Wochen ku-
mulativ verhindert, seine Dienstgeschäfte wahrzunehmen, so 
wird die Aufwandsentschädigung für den/die Beigeordnete(n) 
auf 50 v. H. des Grundgehaltes des Bürgermeisters festgesetzt, 
rückwirkend ab dem ersten Tag der Krankheitsvertretung wird ein 
Dreißigstel der nach § 2 Abs. 4 Nr. 1 Satz 1 der Thüringer Ver-
ordnung über die Aufwandsentschädigung der ehrenamtlichen 
kommunalen Wahlbeamten auf Zeit (ThürAufEVO) festgesetzten 
erhöhten Aufwandsentschädigung gezahlt.“
Abstimmung:
Anzahl der Mitglieder:  ............................................................  21
anwesende Mitglieder:  ...........................................................  17
Ja-Stimmen:  ...........................................................................  16
Nein-Stimmen:  .........................................................................  0
Enthaltungen: ...........................................................................  1

Hauptsatzung
Aufgrund der §§ 19 Abs. 1, 20 Abs. 1, 21 und 45 Abs. 1 und 
Abs. 2 der Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung (Thürin-
ger Kommunalordnung - ThürKO) vom 16. August 1993 (GVBl. 
S. 501) in der Fassung der Neubekanntmachung vom 28. Januar 
2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Geset-
zes vom 23. Juli 2013 (GVBl. S. 194) hat der Stadtrat der Stadt 
Brotterode-Trusetal in der Sitzung am 14.06.2016 die folgende 
Hauptsatzung beschlossen:

§ 1 Name
Die Stadt führt den Namen „Brotterode-Trusetal“.

§ 2 Wappen, Dienstsiegel
(1) Das Wappen der Stadt Brotterode-Trusetal zeigt in Grün unter 
einem schwebenden, siebenfachen gewellten silbernen Wellen-
balken vorn gekreuzte goldene Hammer und Schlägel pfahlwei-
se belegt mit einem goldenen Meißel und hinten goldene, in den 
Vierpass gestellte Schneidblätter.
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§ 11 Entschädigungen
(1) Die Stadtratsmitglieder erhalten für ihre ehrenamtliche Mit-
wirkung bei den Beratungen und Entscheidungen des Stadtrats 
und seiner Ausschüsse als Entschädigung ein Sitzungsgeld von 
15,00 Euro für die notwendige, nachgewiesene Teilnahme an Sit-
zungen des Stadtrats oder eines Ausschusses, in dem sie Mit-
glied sind. Dabei dürfen nicht mehr als zwei Sitzungsgelder pro 
Tag gezahlt werden.
(2) Mitglieder des Stadtrats, die Arbeiter oder Angestellte sind, 
haben außerdem Anspruch auf Ersatz des nachgewiesenen 
Verdienstausfalls und der notwendigen Auslagen. Selbstständig 
Tätige erhalten eine Pauschalentschädigung von 7,67 Euro je 
volle Stunde für den Verdienstausfall, der durch Zeitversäumnis 
in ihrer beruflichen Tätigkeit entstanden ist. Sonstige Mitglieder 
des Stadtrats, die nicht erwerbstätig sind, jedoch einen Mehrper-
sonenhaushalt von mindestens drei Personen führen, erhalten 
eine Pauschalentschädigung von 5,00 Euro je volle Stunde. Die 
Ersatzleistungen nach diesem Absatz werden nur auf Antrag so-
wie für höchstens acht Stunden pro Tag und auch nur bis 19.00 
Uhr gewährt.
(3) Für eine notwendige auswärtige Tätigkeit werden Reisekos-
ten nach dem Thüringer Reisekostengesetz gezahlt.
(4) Für ehrenamtlich Tätige, die nicht Mitglied des Stadtrats sind, 
gelten die Regelungen hinsichtlich des Sitzungsgeldes, des Ver-
dienstausfalls bzw. der Pauschalentschädigung und der Reise-
kosten (Abs. 1, 2 und 3) entsprechend.
Die Mitglieder des Wahlausschusses erhalten für die Teilnahme 
an den Sitzungen und die Mitglieder des Wahlvorstandes bei der 
Durchführung der Wahlen am Wahltag sowie erforderlichenfalls 
für den folgenden Tag eine pauschale Entschädigung von 25,00 
Euro.
(5) Für die Wahrnehmung besonderer Funktionen und die hier-
durch entstehenden höheren Belastungen und Aufwendungen 
erhält eine zusätzliche monatliche Entschädigung:
-  der Vorsitzende eines Ausschusses von 26,00 Euro,
-  der Vorsitzende einer Stadtratsfraktion von 26,00 Euro.
Für die Führung des Vorsitzes in einer Sitzung erhält ein zusätz-
liches Sitzungsgeld:
-  der stellvertretende Stadtratsvorsitzende von 15,00 Euro
-  der stellvertretende Ausschussvorsitzende von 15,00 Euro.
Sollte eine Fraktion mehrere Fraktionsvorsitzende haben, wird 
nur eine monatliche Entschädigung nach Satz 1 ausgezahlt.
(6) Dem gewählten Stadtratsvorsitzenden wird für jede Sitzung, 
in der er Vorsitz führt, ein zusätzliches Sitzungsgeld von 26,00 € 
gezahlt.
(7) Die ehrenamtlichen kommunalen Wahlbeamten erhalten 
nach Maßgabe der „Thüringer Verordnung über die Aufwands-
entschädigung der ehrenamtlichen kommunalen Wahlbeamten 
auf Zeit (ThürAufEVO)“ für die Dauer ihrer Tätigkeit folgende mo-
natliche Aufwandsentschädigung:
-  der ehrenamtliche Erste Beigeordnete von 300 Euro
(gem. § 1 Abs. 1 S. 2 und § 2 Abs. 2, 1. HS ThürAufEVO).
(8) Ist der Bürgermeister durch Krankheit länger als 4 Wochen 
kumulativ verhindert, seine Dienstgeschäfte wahrzunehmen, so 
wird die Aufwandsentschädigung für den Beigeordneten auf 50 
v. H. des Grundgehalts des Bürgermeisters festgesetzt, rückwir-
kend ab dem ersten Tag der Krankheitsvertretung. Für jeden Tag 
der Krankheitsvertretung wird ein Dreißigstel der nach § 2 Abs. 
4 Nr. 1 Satz 1 der Thüringer Verordnung über die Aufwandsent-
schädigung der ehrenamtlichen kommunalen Wahlbeamten auf 
Zeit (ThürAufEVO) festgesetzten erhöhten Aufwandsentschädi-
gung gezahlt.

§ 12 Öffentliche Bekanntmachungen
(1) Die öffentliche Bekanntmachung von Satzungen der Stadt 
erfolgt durch Veröffentlichung im Amtsblatt „Amtsblatt der Stadt 
Brotterode-Trusetal“.
Auf den Urschriften der Satzungen sind die Form und der Tag der 
öffentlichen Bekanntmachung schriftlich zu vermerken.
(2) Kann wegen eines Naturereignisses oder anderer unab-
wendbarer Ereignisse eine Satzung nicht in der durch Absatz 1 
festgelegten Form öffentlich bekannt gemacht werden, erfolgt in 
dringenden Fällen die öffentliche Bekanntmachung der Satzung 
durch Aushang an den in Abs. 3 genannten Verkündungstafeln 
und zusätzlich auf der Homepage der Stadt Brotterode-Trusetal.
Nach Wegfall des Hinderungsgrundes wird die öffentliche Be-
kanntmachung der Satzung unverzüglich in der nach Absatz 1 
festgelegten Form nachgeholt; auf die Form der Bekanntma-
chung ist dabei hinzuweisen.

(3) Die Einwohner können Anfragen in wichtigen Stadtangele-
genheiten, die nicht von der Tagesordnung der Einwohnerver-
sammlung erfasst sind, bis spätestens zwei Tage vor der Einwoh-
nerversammlung bei der Stadt einreichen. Die Anfragen sollen 
vom Bürgermeister in der Einwohnerversammlung beantwortet 
werden. Ausnahmsweise kann der Bürgermeister Anfragen auch 
innerhalb einer Frist von drei Wochen schriftlich beantworten.

§ 6 Vorsitz im Stadtrat
Den Vorsitz im Stadtrat führt ein vom Stadtrat gewähltes Stadt-
ratsmitglied. Der Stadtrat wählt 2 Stellvertreter für den Stadtrats-
vorsitzenden.

§ 7 Bürgermeister
(1) Der Bürgermeister ist hauptamtlich tätig.
(2) Der Stadtrat überträgt dem Bürgermeister neben § 29 Thür-
KO folgende weitere Angelegenheiten zur selbstständigen Erle-
digung:
a)  laufende Verwaltungsaufgaben (Näheres regelt die Ge-

schäftsordnung).
b)  Den Ankauf, Verkauf und Tausch von Grundstücken, die Ein-

tragung von Dienstbarkeiten und grundstücksgleichen Rech-
ten, wenn
aa)  das Rechtsgeschäft der Errichtung von Verkehrs- oder 

Versorgungsflächen dient, ohne Rücksicht auf den Ver-
kehrswert des Grundstückes oder

bb)  der Verkehrswert des Grundstückes 15.000,00 Euro 
nicht überschreitet.

§ 8 Beigeordnete
(1) Der Stadtrat wählt aus seiner Mitte einen 1. ehrenamtlichen 
Beigeordneten.
(2) Der 1. Beigeordnete ist der Stellvertreter des Bürgermeisters 
und nimmt im Falle seiner Verhinderung dessen Amtsgeschäfte 
wahr.

§ 9 Ausschüsse
(1) Bei der Zusammensetzung der Ausschüsse hat der Stadtrat 
dem Stärkeverhältnis der in ihm vertretenen Parteien und Wäh-
lergruppen Rechnung zu tragen, soweit Fraktionen bestehen, 
sind diese der Berechnung zugrunde zu legen. Übersteigt die 
Zahl der Ausschusssitze die Zahl der Stadtmitglieder, so kann 
jedes Stadtratsmitglied, das im Übrigen keinen Ausschusssitz 
besetzt, verlangen, in einem Ausschuss mit Rede- und An-
tragsrecht mitzuwirken. Der Stadtrat entscheidet mit einfacher 
Stimmenmehrheit durch Beschluss, welchem Ausschuss dieses 
Stadtratsmitglied zugewiesen wird.
(2) Die Besetzung von Ausschüssen und sonstigen Gremien er-
folgt einheitlich nach dem mathematischen Verhältnisverfahren 
Hare/Niemeyer.
(3) Bildung, Zusammensetzung und Aufgaben der Ausschüsse 
regelt im Übrigen die Geschäftsordnung für den Stadtrat.

§ 10 Ehrenbezeichnungen
(1) Personen, die sich in besonderem Maße um die Stadt und 
das Wohl ihrer Einwohner verdient gemacht haben, können zu 
Ehrenbürgern ernannt werden.
(2) Personen, die als Mitglieder des Stadtrates, Ehrenbeamte, 
hauptamtliche Wahlbeamte insgesamt mindestens 20 Jahre ihr 
Mandat oder Amt ausgeübt haben, können folgende Ehrenbe-
zeichnungen erhalten:
- Bürgermeister   =   Ehrenbürgermeister,
- Beigeordneter   =   Ehrenbeigeordneter,
- Stadtratsmitglied   =   Ehrenstadtratsmitglied,
- sonstige Ehrenbeamte   =   eine die ausgeübte 
  ehrenamtliche Tätigkeit 
  kennzeichnende Amts-
  bezeichnung mit dem 
  Zusatz „Ehren-“.
Die Ehrenbezeichnung soll sich nach der zuletzt oder überwie-
gend ausgeübten Funktion richten.
(3) Personen, die durch besondere Leistungen oder in sonstiger 
vorteilhafter Weise zur Mehrung des Ansehens der Stadt beige-
tragen haben, können besonders geehrt werden. Der Stadtrat 
kann dazu spezielle Richtlinien beschließen.
(4) Die Verleihung des Ehrenbürgerrechts und der Ehrenbe-
zeichnung soll in feierlicher Form in einer Sitzung des Stadtrates 
unter Aushändigung einer Urkunde vorgenommen werden.
(5) Die Stadt kann das Ehrenbürgerrecht und die Ehrenbezeich-
nung wegen unwürdigen Verhaltens widerrufen.
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Mitteilung

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger  
der Stadt Brotterode-Trusetal,

das Ordnungsamt und das Standesamt der Stadt Brotterode-
Trusetal bleiben am 15.07.2016 geschlossen. 
Am 18.07.2016 stehen wir Ihnen wieder zu den gewohnten 
Öffnungszeiten zur Verfügung.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Koch
Bürgermeister

Mitteilungen

Information
Hiermit möchten wir informieren, dass die Sporthallen auf Grund 
von Reinigungs- und Wartungsarbeiten in Brotterode-Trusetal im 
folgenden Zeitraum geschlossen haben:

Brotterode:  11.07.2016 - 17.07.2016
Trusetal:  11.07.2016 - 24.07.2016

Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Koch
Bürgermeister

Schiedsstelle Brotterode-Trusetal- 
Bund Deutscher Schiedsmänner  
und -frauen e.V. -
zuständig für die Stadt Brotterode-Trusetal

Vorsitzender:  Stellvertreterin:

Herr  Frau
Thomas Herrmann  Rita Bachmann-Haß
Breitunger Weg 31  Feldweg 15
98596 Brotterode-Trusetal  98596 Brotterode-Trusetal
Tel: 036840 / 80204   Tel: 036840 / 80373

E-Mail: herrmann-trusetal@t-online.de

(3) Die ortsübliche öffentliche Bekanntmachung von Zeit, Ort und 
Tagesordnung der Sitzungen des Stadtrats oder der Ausschüsse 
sowie sämtliche in Verbindung mit Wahlen erforderlichen amtli-
chen und ortsüblichen Bekanntmachungen erfolgen durch Aus-
hang an den in Abs. 3 genannten Verkündungstafeln und zusätz-
lich auf der Homepage der Stadt Brotterode-Trusetal:
1.  Grünanlage Erzstraße - Abzweig Waldstraße (Laudenbach),
2.  Grünanlage zwischen den Wohnhäusern Straße der Einheit 

45 und Gartenweg 1 (Elmenthal),
3.  Brotteroder Straße - Bushaltestelle Hammerrasen (Trusebrü-

cke zur Wäscherei),
4.  Stadtverwaltung - Rathausstraße 7
5.  Thälmannplatz - Abzweig Invalidenstraße - Brunnen
6.  Eisensteinstraße - Ortsausgang - gegenüber Wohnhaus 

Nummer 64
7.  Bitterer Weg - Abzweig Siedlung
8.  Rathausstraße - Abzweig Kirchberg - vor Wohnhaus Nummer 

23
9.  Hasenburg - vor Wohnhaus Nummer 10
10. Karl-Marx-Straße - Einmündung Kirchgasse
11. Karl-Marx-Straße - Bushaltestelle an der ehemaligen Grund-

schule
12. Lindenstraße - ehemaliger Wertstoffcontainerstandplatz - ge-

genüber Wohnhaus Nummer 7
13. Pfarrgasse - Brücke Rosenthal
14. Bushaltestelle in der Brotteroder Straße (OT Wahles)
15. Hagenplatz 5 - Vor dem Rathaus (OT Brotterode)
16. Bad Vilbeler Platz - (OT Brotterode)
17. Festplatz Breite Wiese (OT Brotterode)
Die Bekanntmachung von Zeit, Ort und Tagesordnung der Sit-
zungen des Stadtrats und der Ausschüsse ist mit dem Ablauf 
des ersten Tages der Veröffentlichung auf der Homepage und 
des Aushangs an den Verkündungstafeln vollendet. Die entspre-
chenden Bekanntmachungen dürfen jedoch erst am Tag nach 
der jeweiligen Sitzung von der Homepage entfernt werden bzw. 
von den Verkündungstafeln abgenommen werden.
(4) Für sonstige gesetzlich erforderliche (öffentliche, amtliche 
oder ortsübliche) Bekanntmachungen gilt Absatz 1 entspre-
chend, sofern nicht Bundes- oder Landesrecht etwas anderes 
bestimmt.

§ 13 Haushaltswirtschaft
Die Haushaltswirtschaft der Stadt wird nach den Grundsätzen 
der Verwaltungsbuchführung geführt.

§ 14 Sprachform, Inkrafttreten und Außerkrafttreten
(1) Die in dieser Hauptsatzung verwendeten personenbezoge-
nen Bezeichnungen gelten für Frauen in der weiblichen, für Män-
ner in der männlichen Sprachform.
(2) Die Hauptsatzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Be-
kanntmachung in Kraft.1 Gleichzeitig tritt die Hauptsatzung vom 
27.08.2009 in der Fassung der 3. Änderung vom 06.02.2014 au-
ßer Kraft.

Brotterode-Trusetal, den 15.06.2016
Koch
Bürgermeister der
Stadt Brotterode-Trusetal - Siegel - 

Veröffentlichungshinweis
Änderung der Hauptsatzung
Beschluss Nummer 167/30/16 
Beschluss Datum 14.06.2016
Erhalt der Genehmigung 22.06.2016
öffentliche Bekanntmachung 01.07.2016

Fälligkeit der Sondernutzungsgebühren  
am 01.07.2016

Sehr geehrte Gewerbetreibende der Stadt Brotterode-
Trusetal,

die Stadtkasse möchte Sie darauf aufmerksam machen, dass 
am 01.07.16 die Sondernutzungsgebühren fällig werden.

Koch
Bürgermeister

Impressum

Amtsblatt Stadt Brotterode-Trusetal
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schrift des Verlages. Für die Richtigkeit der Anzeigen übernimmt der Verlag keine 
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zelstücke zum Preis von 2,50 € (inkl. Porto und 7% MWSt.) beim Verlag bestellen.
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Apotheke Am Sternplatz   Tel: 036848 - 2930
R.-Breitscheid-Str. 11in 98574 Schmalkalden/OT Wernshausen
Arnika-Apotheke  Tel: 03683 - 69590
Tambacher Str. 44 in 98593 Floh-Seligenthal
Burg-Apotheke  Tel: 036847 - 4880
Bismarckstraße 17 in 98587 Steinbach-Hallenberg
Elisabeth-Apotheke   Tel: 03683 - 4676660
Eichelbach 2 a in 98574 Schmalkalden
Engel-Apotheke  Tel: 036848 - 2840
Petersberger Straße 9 in 98597 Breitungen
Glückauf-Apotheke   Tel: 036840 - 8910
Rathausstraße 11 in 98596 Brotterode-Trusetal (Trusetal)
Henneberg-Apotheke   Tel: 03683 - 604506
Renthofstraße 7 in 98574 Schmalkalden
Hirsch-Apotheke   Tel: 03683 - 69410
Neumarkt 9 in 98574 Schmalkalden
Markt-Apotheke   Tel: 036840 - 32169
Johannisstraße 1 in 98596 Brotterode-Trusetal/OT Brotterode
Rosen-Apotheke   Tel: 03683 - 62233
Steingasse 11 in 98574 Schmalkalden
Schloss-Apotheke   Tel: 03683 - 62950
Renthofstraße 29 in 98574 Schmalkalden
Stadt-Apotheke   Tel: 036847 - 42294
Hauptstraße 130 in 98587 Steinbach-Hallenberg

Notdienstsprechstunde

Notdienstsprechstunde in der Kassenärztlichen 
Notfalldienstzentrale am Elisabeth-Klinikum Schmal-
kalden

Montag, Dienstag, Donnerstag  ................ 19.00 Uhr - 22.00 Uhr
Mittwoch, Freitag  ..................................... 15.00 Uhr - 19.00 Uhr
Samstag, Sonntag, Feiertage  .................. 09.00 Uhr - 12.00 Uhr
.................................................................. 17.00 Uhr - 19.00 Uhr

Wir gratulieren

Geburtstagsglückwünsche
Der Bürgermeister und der Stadtrat gratulieren recht herz-
lich zum Geburtstag und wünschen alles Gute, vor allem 
aber Gesundheit im neuen Lebensjahr.

Wir gratulieren im Ortsteil Brotterode:

am 01.07.  Diethelm Richter  zum 75. Geburtstag
am 01.07.  Rosel Luck  zum 70. Geburtstag
am 02.07.  Ilse Klein  zum 75. Geburtstag
am 02.07.  Hartmut Wedel  zum 70. Geburtstag
am 05.07.  Käthe Müller  zum 80. Geburtstag
am 19.07.  Siegmund Klein  zum 75. Geburtstag
am 21.07.  Ursula Schulz  zum 80. Geburtstag
am 27.07.  Erika Wehner  zum 75. Geburtstag
am 31.07.  Hanna Eichel  zum 80. Geburtstag
am 01.08.  Harald Messerschmidt  zum 75. Geburtstag
am 04.08.  Heinz Münch  zum 75. Geburtstag
am 04.08.  Hans-Dieter Raßbach  zum 70. Geburtstag

Wir gratulieren in Trusetal  
einschließlich Ortsteil Wahles:

am 01.07.  Siegfried Wilhelm  zum 80. Geburtstag
am 03.07.  Werner Volk  zum 80. Geburtstag
am 05.07.  Manfred Beck  zum 70. Geburtstag
am 07.07.  Gerhard Jung  zum 80. Geburtstag
am 09.07.  Friedel Ullrich  zum 80. Geburtstag
am 10.07.  Helmut Krug  zum 90. Geburtstag
am 10.07.  Ingeborg Scharfenberg  zum 80. Geburtstag
am 10.07.  Günter Fuchs  zum 75. Geburtstag
am 11.07.  Hildegard Wagner  zum 90. Geburtstag
am 11.07.  Elke Beck  zum 70. Geburtstag
am 18.07.  Marie-Luise Lapp  zum 75. Geburtstag
am 19.07.  Erhard Sinn  zum 75. Geburtstag
am 22.07.  Margitta Wallendorf  zum 70. Geburtstag
am 30.07.  Bernd Messerschmidt  zum 70. Geburtstag

Spendenaufruf
Das Musical-Projekt der Grundschule Brotterode und der Musik-
schule Schmalkalden war ein sehr erfolgreiches Projekt und soll 
dies auch bleiben. Die Fortsetzung in den Schuljahren 2016/2017 
und 2017/2018 hängt unter anderem mit einer Teilfinanzierung 
der Stadt Brotterode-Trusetal zusammen und kann ohne diese 
Finanzierung nicht stattfinden.
Auf Grund der Haushaltslage ist die Stadt dabei auf Spenden an-
gewiesen, da die Kommune den Eigenanteil i. H. v. 6.750 € nicht 
aufbringen kann. Wir würden uns freuen, wen Sie dieses Projekt 
mit Spenden unterstützen würden. Das Spendenkonto lautet:

RHÖN-RENNSTEIG-SPARKASSE
IBAN: DE66 8405 0000 1555 0000 17
BIC: HELADEF1RRS
Verwendungszweck: Musicalklasse

Vielen Dank für Ihre Unterstützung

Karl Koch
Bürgermeister

Bereitschaftsdienste

Mitteilung des Landratsamtes  
Schmalkalden-Meiningen Fachdienst: 
Brand-, KatS und Rettungsdienst:

Einsatzdisposition im ärztlichen Notdienst:

Ab dem 01.07.2016, 13:00 Uhr übernimmt die Vermittlungszen-
trale der KVT-Notdienst Service GmbH im Auftrag der Kassen-
ärztlichen Vereinigung Thüringen die Einsatzdisposition für den 
ärztlichen Notdienst der Notdienstbereiche Meiningen, Schmal-
kalden und Zella-Mehlis sowie die zugehörigen fachärztlichen 
Bereiche.
Die Vermittlungszentrale mit Sitz in Weimar wird die Hilfeersu-
chen, welche über die 116 117 eingehen, entsprechend entge-
gennehmen und bearbeiten. Eine Vermittlung durch die Leitstelle 
Schmalkalden-Meiningen kann nicht mehr erfolgen.

In lebensbedrohlichen Notfällen alarmieren Sie den Ret-
tungsdienst unter der Notrufnummer 112.

Bereitschaftsdienst der Apotheken  
im Juli 2016
Dienstbeginn ist am angegebenen Tag um 08:00 Uhr und er en-
det am darauf folgenden Tag um 08:00 Uhr.
Für kurzfristige Änderungen durch die jeweiligen Apotheken 
übernimmt die Stadtverwaltung Brotterode-Trusetal keine Ge-
währ)
01.07.16 Hirsch 20.07.16 Elisabeth & 
   Sternplatz
02.07.16 Rosen & Glückauf 21.07.16 Schloss
03.07.16 Rosen & Glückauf 22.07.16 Stadt & Engel
04.07.16 Elisabeth & Sternplatz 23.07.16 Schloss
05.07.16 Henne 24.07.16 Schloss
06.07.16 Stadt & Engel 25.07.16 Hirsch
07.07.16 Burg & Markt 26.07.16 Rosen
08.07.16 Arnika 27.07.16 Schloss
09.07.16 Hirsch 28.07.16 Elisabeth & 
   Sternplatz
10.07.16 Hirsch 29.07.16 Henne
11.07.16 Henne 30.07.16 Stadt & Engel
12.07.16 Elisabeth & Sternplatz 31.07.16 Stadt & Engel
13.07.16 Henne & Glückauf 01.08.16 Arnika & Glückauf
14.07.16 Stadt & Engel 02.08.16 Hirsch
15.07.16 Burg & Markt 03.08.16 Rosen & Glückauf
16.07.16 Arnika 04.08.16 Schloss
17.07.16 Arnika 05.08.16 Elisabeth & 
   Sternplatz
18.07.16 Schloss 06.08.16 Henne
19.07.16 Rosen 07.08.16 Henne
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Evangelische Kirchengemeinde Trusetal
Pfarrer Heiko Oertel, Trusen, Karl-Marx-Str. 11a, 984596 Brot-
terode-Trusetal,
036840/81410, heiko.oertel@ekkw.de
Gottesdienste

Sonntag, 03. Juli (6. Sonntag nach Trinitatis)
10.00 Uhr  Gottesdienst im Zelt zum Wasserfallfest  

mit Taufen am Wasserfall (Pfr. Oertel)
Dienstag, 05. Juli
10.30 Uhr  Gottesdienst in der Diakonie-Tagespflege,  

An der Sporthalle 3 (Pfr. Oertel)
Donnerstag, 07. Juli
10.30 Uhr  Gottesdienst im Pflegeheim „Haus Waldblick“, 

Erzstr. 1(Pfr. Oertel)
Sonntag, 10. Juli (7. Sonntag nach Trinitatis)
10.30 Uhr  Gottesdienst in der Kirche (Pfr. Oertel)
Sonntag, 17. Juli (8. Sonntag nach Trinitatis)
10.30 Uhr  Gottesdienst in der Kirche (Pfr. Oertel)
Sonntag, 24. Juli (9. Sonntag nach Trinitatis)
10.30 Uhr  Gottesdienst in der Kirche (Pfr. Glöckner)
Sonntag, 31. Juli (10. Sonntag nach Trinitatis)
10.00 Uhr  Abendmahlsgottesdienst in der Kirche 

zur Eisernen Konfirmation (Pfr. Oertel)
Dienstag, 02. August
10.30 Uhr  Gottesdienst in der Diakonie-Tagespflege,  

An der Sporthalle 3 (Pfr. Oertel)
Donnerstag, 04. August
10.30 Uhr  Gottesdienst im Pflegeheim „Haus Waldblick“, 

Erzstr. 1(Pfr. Oertel)
Sonntag, 07. August (11. Sonntag nach Trinitatis)
10.30 Uhr  Gottesdienst in der Kirche (Pfr. Adler)

Gemeindeveranstaltungen
Mittwoch,   06.07. - 15.00 Uhr  Frauenhilfe (Rathaus)
Dienstag,   12.07. - 14.00 Uhr  Andacht Wahles
Mittwoch,   20.07. - 15.00 Uhr  Frauenhilfe (Rathaus)

Posaunenchor
Probe montags, 19.30 - 21.00 Uhr im Gemeindesaal

Veranstaltungen

Veranstaltungsplan  
der Stadt Brotterode-Trusetal

Monat Juli

Freitag, 01.07.16
Wasserfallfest in Trusetal mit der Party - 
Show - Band „Rosa“ aus Jena im Festzelt 
am Wasserfall
Beginn: 22:00 Uhr

Samstag, 02.07.16
Thüringen 100 km ULTRA Lauf
Start in Fröttstädt: 4:00 Uhr Ultraläufer, 5:00 Uhr 
Staffelläufer
Versorgungspunkte: Brotterode Am Gehege, Klei-
ner Inselberg Sommerrodelbahn und Am Gäns-
berg

Wasserfallfest in Trusetal
Rock on! mit f.a.t.e im Festzelt am Wasserfall
Beginn: 22:00 Uhr

Sonntag, 03.07.16 
Gottesdienst mit Taufen mit Pfarrer Oertel am Wasserfall
Beginn: 10:00 Uhr

Musikalische Unterhaltung mit DJ Waldi
Beginn: 11:00 Uhr

Bunter Familiennachmittag mit den „Werrataler Musikan-
ten“ im Festzelt am Wasserfall
Beginn: 14:00 Uhr

Senioren

Seniorenclub Brotterode
Teichstraße 7 a, 98596 Brotterode-Trusetal
Montag   bei Bedarf
Mittwoch  13.00 - 17.00 Uhr  gemütliches Beisammensein
Donnerstag  13.00 - 14.00 Uhr  Gymnastik für Senioren
Donnerstag  14.00 - 17.00 Uhr  gemütliches Beisammensein
Ansprechpartner:
DRK Kreisverband Schmalkalden e. V. 03683 69670

Termine Seniorengruppen Trusetal  
einschl. OT Wahles
Seniorengruppen von Frau Krautwald:
Handarbeitsfrauen:  .................. 04.07.16 & 18.07.16 & 01.08.16
Donnerstags-Senioren:  ..............................  14.07.16 & 28.07.16
Rentnergruppe Wahles:  ................................................ 26.07.16
Frauenhilfe:  ...............................06.07.16 & 20.07.16 & 03.08.16
Andacht im OT Wahles:  ...............................................  12.07.16
Seniorengruppe von Frau Schmidt:
Seniorennachmittag:  ................ 07.07.16 & 21.07.16 & 04.08.16
Senioren Union Thüringen, Ortsverband Trusetal
Seniorennachmittag:  ....................................................  19.07.16

Termine Senioren-Busfahrten
Fahrt am 9. August 2016 nach „Vierzehnheiligen“. Freizeit und 
Mittagspause in Lichtenfels.

Fahrpreis: 30,00 €

Abfahrt:  Brotterode  10:00 Uhr
 Trusetal  10:15 Uhr
Anmeldung bis 04.08.2016 bei Frau Krautwald (Seniorentreff 
Rathaus) oder unter der Telefonnummer 0151 - 15011309

Vorschau

4-Tagesfahrt vom 04.-07.09.2016
(Erbach, Heidelberg, Lorsch, Wertheim/Main)
Anmeldeschluss: 18.07.2016 (Fahrt nach Bad Nauheim)
Reiseunterlagen erhalten Sie im Rathaus bei Frau Krautwald 
oder Tel: 0151 - 15011309
Fahrpreis: 365,00 € (im DZ) inkl. aller Leistungen lt. Prospekt

Kirchliche Nachrichten

Evangelische Kirchengemeinde Brotterode
Pfarrer Andreas Adler, Kirchstraße 9
Fon: 036840 / 32126

Gottesdienste

Sonntag, 03. Juli (6. So. n. Trinitatis)
18.00 Uhr  Gottesdienst
Sonntag, 10. Juli (7. So. n. Trinitatis)
10.00 Uhr  Gottesdienst
Sonntag, 17. Juli (8. So. n. Trinitatis)
10.00 Uhr  Gottesdienst
Sonntag, 24. Juli (9. So. n. Trinitatis)
10.00 Uhr  Gottesdienst
Freitag, 29. Juli
17.00 Uhr  Kirmes-Gottesdienst mit anschließendem Umzug
Sonntag, 07. August (11. So. n. Trinitatis)
10.00 Uhr  Gottesdienst
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Wanderung zum Großen Inselberg immer donnerstags
mit Herrn Sachs als Begleiter
Treffpunkt: 10:00 Uhr am „Haus des Gastes“ Brotterode
Wir bitten um Voranmeldung in der Gästeinformation (Tel. 3333)!
Kostenbetrag: 3,00 €

Geologische Wanderung 
mit dem Geopark-Wanderführer Horst Reinert
Bei Interesse bitten wir um vorherige Termin-
absprache in der Tourist-Information Trusetal!
Tel.: 036840 81578, 
Mail: tourismus@brotterode-trusetal.de

Führungen
Besucherbergwerk „Hühn“ in Trusetal täglich Führungen:
10:00 Uhr, 11:15 Uhr, 12:30 Uhr, 13:45 Uhr, 15:00 Uhr und 16:15 
Uhr
Sonderführungen auf Voranmeldung unter: Tel.: 036840 81578 
oder Mail: tourismus@brotterode-trusetal.de

Besichtigung der 
Heimatstube in Brotterode
immer samstags 
mit Herrn Müller
Treffpunkt: 10:00 Uhr 
am alten Häuschen
 in der Teichstraße
Voranmeldung über die 
Gästeinformation Brotterode 
Tel.: 3333!

Ausstellungen: 
Große Zwergen Sonderausstellung vom 01.07. - 31.07.16
im Zwergenpark in Trusetal

Sport:
Tischtennis für unsere Gäste mit dem TTV 04 
Trusetal / Brotterode immer donnerstags von 
18:30 - 19:00 Uhr Kinder / 
19:00 - 21:30 Uhr Erwachsene 
in der Sporthalle „Breite Wiese“ Brotterode 
(Bitte Kelle mitbringen!)

Weiterhin empfehlen wir Ihnen: 

* einen Besuch des „Haus des Gastes“  
und der Stadtbibliothek

* unsere Dia-Ton-Show „Naturpark Thüringer Wald“  
im „Haus des Gastes“

* einen Besuch im „Inselbergbad“ Brotterode  
mit großer Saunalandschaft

* die Kegelbahn im Hotel „Zur guten Quelle“

In der Gästeinformation Brotterode und in der Tourist-Information 
Trusetal erhalten Sie weitere ausführliche Informationen für Ihren 
Aufenthalt in unserer Stadt (Ausflugstipps, verschiedene Souve-
nirs, Veranstaltungspläne der Nachbarorte, Fahrplanauskünfte, 
Kinoprogramme und vieles andere).

Die Tourismus GmbH Brotterode-Trusetal wünscht allen 
Gästen einen angenehmen Aufenthalt in unserer Stadt!

Änderungen vorbehalten!

Vorschau Monat August

Samstag, 20.08.16
Sternschnuppennacht am Großen Inselsberg

Samstag, 20.08.16 und Sonntag, 21.08.16 
3. Oldtimertreffen in Trusetal

Sonntag, 21.08.16
Waldfest auf der Reitbahn in Brotterode

Samstag, 27.08.16
Sommerbeachparty im Inselbergbad Brotterode

Sonntag, 10.07.16  Hühnerkirmes am Vereinsheim mit dem 
Rassegeflügelzuchtverein Brotterode
Hähnekrähen mit ca. 25 Hähnen
Volierenschau mit Hühnern, Tauben und 
Fasanen
Live-Musik mit dem Mondschein-Duo
Beginn: 9:30 Uhr
Für Essen und Trinken ist von den Züchterfrau-
en bestens gesorgt.

Samstag, 16.07.16 und Sonntag, 17.07.16 
Stadtmeisterschaft im KK Gewehr 
mit dem Schützenverein Brotterode
auf dem Vereinsgelände Richtung Axdorf
Stadtmeisterschaft für Kinder Luftgewehr
ab 13:00 Uhr

Festveranstaltung - 20 Jahre Zwergen-Park in Trusetal

Montag, 18.07.16
Beginn der 16. Stadtmeisterschaft 
im Schwimmen
bis zum Freitag (22.07.16) 
jeweils von 17:00 - 20:00 Uhr
im „Inselbergbad“ Brotterode
Nähere Informationen entnehmen Sie bitte den Aushängen!

Samstag, 23.07.16
Die Absolute Disco - Party für Jung & Alt mit 
unserem Adi Rückwold von Antenne Thürin-
gen im Festzelt „Breite Wiese“ Brotterode
Beginn: 20:00 Uhr

Samstag, 23.07.16 und Sonntag, 24.07.16
31. Jungtierschau
mit dem Kaninchenzuchtverein T 375 e.V. Brotterode
auf dem Vereinsgelände 
am Schützenbaum (oberhalb Sägewerk)
Samstag: 13:00 Uhr - 18:00 Uhr, 
Sonntag: 9:00 - 17:00 Uhr
Für das leibliche Wohl ist gesorgt!

Montag, 25.07.16 und Dienstag, 26.07.16 
24. Stadtmeisterschaft im Sommerrodeln
Beginn: 18:00 Uhr / Sommerrodelbahn am In-
selberg
Nähere Informationen an der Sommerrodelbahn 
Tel.036840/32370

Freitag, 29.07.16
Beginn der Brotteröder Kirmes 2016
17:00 Uhr  Kirmesgottesdienst mit den Kin-

dergartenkindern
  in der evangelischen Kirche Brot-

terode
18:00 Uhr  Umzug der Vereine durch die 

Stadt mit anschließendem Set-
zen der Kirmestanne auf dem Festplatz „Breite 
Wiese“

19:00 Uhr  traditionelle Kirmeseröffnung mit Kirmesbier-
anstich im Festzelt auf der „Breiten Wiese“ mit 
dem Musikverein Brotterode und Disco-Party mit 
Enrico von BTD

Weitere Veranstaltungen entnehmen Sie bitte dem Programm!

Wanderung
Gesundheitswanderung zum Wassertretbecken in Brottero-
de mit Kneippschen Wasseranwendungen immer montags
mit Herrn Löser, Vorsitzender Kneippverein Brotterode
Treffpunkt: 10:00 Uhr am „Haus des Gastes“ Brotterode
Wir bitten um Voranmeldung in der Gästeinformation (Tel. 3333)!
Kostenbeitrag 3,00 €, ab 8 Personen

Wanderung entlang des Naturlehrpfades 
in Brotterode
immer dienstags mit Herrn Sachs 
als Begleiter
Treffpunkt: 10:00 Uhr am „Haus des Gastes“ 
Brotterode
Wir bitten um Voranmeldung in der Gästeinformation (Tel. 3333)!
Kostenbeitrag: 3,00 €
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Programm zur Brotteröder Kirmes 2016
Kirmes- und Rennsteigwoche vom 23.07. - 31.07.2016

Samstag, 16.07. und Sonntag 17.07.
13.00 Uhr  Stadtmeisterschaften im KK Gewehr
 mit dem Schützenverein Brotterode
 auf dem Vereinsgelände Richtung Axdorf
 Stadtmeisterschaft für Kinder Luftgewehr

Montag, 18.07.- Freitag, 22.07.
16. Stadtmeisterschaften im Schwimmen im Inselbergbad

Samstag, 23.07.
13.00 -  31. Jungtierschau
18.00 Uhr  mit dem Kaninchenzuchtverein T 375 e.V.  

Brotterode auf dem Vereinsgelände am  
Schützenbaum (oberhalb Sägewerk)

 Für das leibliche Wohl ist gesorgt!
20.00 -  Absolute Disco - Party für „Jung und Alt“ 
03.00 Uhr  mit unserem Adi Rückewold von Antenne  

Thüringen
 Eintritt: 5,00 Euro

Sonntag, 24.07.
9.00 - 
17.00 Uhr  2. Tag der Rassekaninchenausstellung

Montag, 25.07.
17.00 Uhr  Würfelturnier im Einzel 
 im FVI - Vereinsheim
18.00 Uhr  24. Stadtmeisterschaften im Sommerrodeln
 auf der Rodelbahn am Inselsberg

Dienstag, 26.07.
17.00 Uhr  Würfelturnier im Doppel
 im FVI - Vereinsheim
18.00 Uhr  2. Tag Stadtmeisterschaften im Sommerrodeln
 auf der Rodelbahn am Inselsberg

Mittwoch, 27.07.
19.00 Uhr  Offizielles Holen der Kirmestanne
 im FVI - Vereinsheim

Donnerstag, 28.07.
17.00 -  Traditionelles Leberessen zur Kirmes
1.00 Uhr  Alle gemeinsam an einem Ort - im Festzelt mit 

unserem Musikverein Brotterode 1863 e.V. sowie 
Disco-Party mit Enrico von BTD

17.30 -  Leberessen zur Kirmes im Hotel
21.00 Uhr  „Zur guten Quelle“
 Voranmeldungen unter 036840 340  

bis zum 25.07.2016!

Freitag, 29.07. - Kirmeseröffnung
17.00 Uhr  Kirmesgottesdienst
 in der evangelischen Kirche mit symbolischer 

Amtsübergabe des evangelischen Pfarrers an den 
Kirmespfarrer

18.00 Uhr  Traditioneller Kirmesumzug der Vereine durch 
die Stadt

 Treffpunkt: vor der Kirche, in der Kirchstraße

 Setzen der Kirmestanne
 durch die Fußballer des FVI Brotterode  

auf dem Festplatz „Breite Wiese“

Freitag, 29.07. - Kirmeseröffnung
19.00 -  Traditionelle Kirmeseröffnung
3.00 Uhr  mit dem Musikverein Brotterode 1863 e.V. und 

Discoparty mit Enrico von BTD
 im Festzelt „Breite Wiese“

Samstag, 30.07.
9.00 Uhr  Traditionelles Ständchenblasen im Stadtgebiet
 mit den Fußballern des FVI Brotterode
10.00 Uhr  Handelsstraße zur Kirmes
 in der Schmalkalder Straße mit Musik und Deftiges 

vom Rost
10.00 Uhr  Kinderflohmarkt im ehemaligen Kronegarten
 Alle Kinder sind recht herzlich eingeladen, ihre 

Spielsachen und vieles mehr zu verkaufen!
10.00 Uhr  Kirmesfrühschoppen in der Fleischerei Lesser
10.00 Uhr  Kirmesbiergarten
 vor dem Getränkehandel Hänsel am Bad Vilbeler 

Platz
 mit Musik und Speisen der Fleischerei Malsch
10.00 Uhr  Traditioneller Frühschoppen des Fußballvereins 

Brotterode im Festzelt mit den Brotteröder 
Gingkerlitzen und den Kirmesständchen- Musi-
kanten

11.00 Uhr  Mittagessen im Festzelt „Breite Wiese“
21.00 -  Traditionelle Kirmesparty vom Feinsten mit 
3.00 Uhr  den „MONDSTÜRMERN“ und unserem Kirmes DJ 

Enrico von BTD
 Eintritt: 8,00 Euro

Sonntag, 31.07.
10.00 -  „Die absolute Kloßparty“ im Festzelt
15.00 Uhr  „Breite Wiese“
 mit Metronom - Elke und Udo
10.00 Uhr  Kirmesfrühschoppen
 mit Musik und Mittagessen im Hof der Fleischerei 

Malsch
10.00 Uhr  Kirmesbiergarten
 vor dem Getränkehandel Hänsel am Bad Vilbeler 

Platz
 mit Musik und Speisen der Fleischerei Malsch
10.00 Uhr  Handelsstraße zur Kirmes
 in der Schmalkalder Straße mit Musik und Deftiges 

vom Rost
14.00 Uhr  Kuchenverkauf der WSV-Frauengruppe
19.00 Uhr  Siegerehrungen der Stadtmeisterschaften
 im Sommerrodeln, KK-Schießen und Schwimmen
20.00 -  Kirmesausklang mit „EPILOG“
02.00 Uhr  sowie traditionelles Kirmesbegräbnis der Fußbal-

ler, Kirmespfarrer Lutz Elbinger und dem Musikver-
ein Brotterode 1863 e.V.

An allen Tagen Schaustellerbetrieb
zu familienfreundlichen Preisen.

Der Fußballverein Brotterode,  
der Wintersportverein Brotterode 1905 e. V. 
sowie alle anderen Veranstalter wünschen  

unseren Einwohnern und Gästen  
eine schöne und  

erlebnisreiche Kirmes 2016!
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Für die Fortsetzung dieser Tradition in den Schuljahren 2016/2017 
und 2017/2018 werden dringend noch Sponsoren gesucht. Wer 
dieses wirklich großartige Projekt unterstützen möchte meldet 
sich bitte in der Grundschule Brotterode, bei mir (Förderverein), 
in der Stadtverwaltung oder per Email unter: gs-brotterode@lra-
sm.thueringen.de.
Ulrich Wolf
Förderverein der Grundschule Brotterode

15 Podiumsplätze für Trusetaler Biathleten 
Beim letzten Ranglistenwettkampf vor den Ferien trumpften die 
Trusetaler Nachwuchsbiathleten in Tambach-Dietharz ganz stark 
auf. 
Die Sportler der AK 11 - 15 mussten erst die 20 Schuß Ringserie 
absolvieren und starteten im anschließenden Crosslauf entspre-
chend der Schießergebnisse einen Verfolgungswettkampf. 
In der AK 12 siegte Helena Petter, mit einer tollen Schießleis-
tung von 176 Ringen war ihr Vorsprung im Crosslauf nie gefähr-
det Zweite Plätze erkämpften Paula Große (AK 13) und Adrian 
Schneider (AK 14). Bei den 15-jährigen Jungen wurde Cornelius 
Nößler guter Dritter. 
Tolle Ergebnisse erreichten die jüngsten Trusetaler Sportler der 
AK 6- 10 beim Crosslauf. 
Siege gab es für Jarmo Krahmann und Hannah Wagner (beide 
AK 6) über die Strecke von 0,7 km. 
Bei den 8-Jährigen über 1 km siegten Leon Ehemann und Car-
lotta Nößler, hier erkämpften Emma Wagner und Leni Storch die 
Plätze 2 und 3. 
Weitere Sieger in ihren Altersklassen waren Emma Reum (AK 
9), Conner Münch (AK 10) und Melinda Zeiß (AK 10). Bei den 
10-jährigen Jungen gab es Platz 2 für Felix Hasse und Platz 3 für 
Mikko Krahmann. 

ERGEBNISSE
20 Schuß Ringserie- Cross Verfolgung
S 11 w - 2 km
4. Cassandra Rommel  WSV Trusetal   9:27 min.

S 12 m - 3 km
5. Luca Römhild  WSV Trusetal   17:56 min.

S 12 w - 3 km
1. Helena Petter  WSV Trusetal   13:23 min.
6. Lina-Marie Lesser  WSV Trusetal   15:22 min.
9. Nele Raßbach  WSV Trusetal   17:47 min.

S 13 w - 3 km
2. Paula Große  WSV Trusetal   13:00 min.

S 14 m - 4 km
2. Adrian Schneider  WSV Trusetal   15:31 min.

S 15 m - 4 km
3. Cornelius Nößler  WSV Trusetal   15:58 min.
4. Patrick Köhler  WSV Trusetal   16:25 min.

Crosslauf
S 6 m - 0,7 km
1. Jarmo Krahmann  WSV Trusetal   4:52 min.

S 6 w - 0,7 km
1. Hannah Wagner  WSV Trusetal   5:11 min.

S 8 m - 1 km
1. Leon Ehemann  WSV Trusetal   4:25 min.
5. Johann Storch  WSV Trusetal   4:46 min.

S 8 w - 1 km
1. Carlotta Nößler  WSV Trusetal   4:03 min.
2. Emma Wagner  WSV Trusetal   4:29 min.
3. Leni Storch  WSV Trusetal   4:33 min.
7. Jill Baumgarten  WSV Trusetal   5:23 min.

S 9 m - 1 km
4. Lars Rommel  WSV Trusetal   4:09 min.

S 9 w - 1 km
1. Emma Reum  WSV Trusetal   3:58 min.

Vereine und Verbände

Förderverein der Grundschule Brotterode e. V.

Foto: Ulrich Wolf

4 Vorstellungen, über 1000 begeisterte Zuschauer.

Die zahme Ratte Taptaptütü mit dem charmanten „ü“-Sprach-
fehler lässt sich von Freundin Edeltrüt ihre Lieblingsgeschichte 
vom Rattenfänger vorlesen. Die beiden finden heraus, dass es 
tatsächlich „hünderte“ von unterschiedlichen Rattenfängerge-
schichten gibt. Und da Taptaptütü vom Schicksal ihrer Artge-
nossen sehr betroffen ist, reiht sie sich in die große Schar der 
großen deutschen Dichter ein und dichtet die Geschichte vom 
Rattenfänger um. Wünscht sie sich doch, dass sie alle zurück-
kommen: die Wasserratten, die Küchenratten, die Wanderratten, 
Leseratten, Ballettratten - und schließlich und endlich auch die 
Kinder und ihre Freundin Edeltrüt.
Über zwei Jahre hinweg haben 18 Kinder im Musical-Projekt 
der Grundschule Brotterode und der Musikschule Schmalkalden 
Texte, Tänze und Musikstücke geprobt und diese am 11. und 12 
Juni in der Werra-Aue in Wernshausen, am 17. Juni in den Kam-
merspielen des Meininger Theaters und am 19. Juni im Saal der 
evangelischen Freikirche in Schmalkalden aufgeführt.
Begleitet wurden die Künstler von einem großartigen Orchester 
der Musikschule Schmalkalden sowie der Instrumentalklassen 
der Schulen in Fambach, Breitungen und Schmalkalden.
Die Schulleiterin der Grundschule Brotterode hatte vor der Pre-
miere angekündigt: „Sie werden ihre Kinder und Enkelkinder 
nicht wiedererkennen.“ Und sie sollte recht behalten. Beein-
druckt von den schauspielerischen und gesanglichen Leistungen 
der Kinder im Alter von 6 bis 11 Jahren waren nicht nur Eltern 
und Großeltern, sondern alle Zuschauer im Saal und die Verant-
wortlichen vor oder hinter der Bühne. Neben dem künstlerischen 
Aspekt förderte das Projekt aber auch in ganz besonderer Weise 
Charaktereigenschaften wie Disziplin, Pünktlichkeit, Ausdauer-
bereitschaft, Selbstbewusstsein und Toleranz.
Am Projekt beteiligt waren: Ella Messerschmidt und Emma 
Brandt als die zahme Ratte Taptaptütü, Nele Helbig und Melinda 
Zeiß als Edeltrüd, Analena Knop und Pauline Redlich als Mut-
ter, Julia Ley, Cecile Müller und Jasmin Wolf als Jülchen, Karl 
Marthold und Amelie Wolf als Bürgermeister, Till Messerschmidt 
und Aris Weyh als Rattenfänger, Kira Hahne und Aurelia Rein als 
Rattenboss, Rebecca Förster und Malte Hofmann als Aufwiegler 
sowie Luisa Fuß als des Bürgermeisters Töchterlein
Unterstützt wurden die Kinder durch Annette Engelmann und 
Naemi Friedmann (Darstellendes Spiel), Maria Töffels-Baake 
(Tanz) und Emma-Luise Schwabe (Sprecherziehung und Ge-
sang) sowie Phillip Schwabe, Jakob Weiß und Waldemar Luck 
an der Technik.
Neben den genannten Schulen beteiligten sich auch die Berufs-
schule für Gesundheit und Soziales Schwallungen (Bühnenbild) 
sowie die Kunststation Oepfertshausen (Flyer).
Ein ganz besonderer Dank geht auch an die Sponsoren und Hel-
fer ohne die dieses Projekt nicht möglich gewesen wäre, wie zum 
Beispiel die Rhön Rennsteig Sparkasse, die Fa. Farben Luck, 
das Thüringer Bildungsministerium, der Landkreis Schmalkalden 
Meiningen, dem Zweckverband Kultur, dem staatlichen Schulamt 
und nicht zuletzt an die Eltern und Großeltern der Künstler.
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freizeitangebot bietet den 50-60 Teilnehmern neben dem Kara-
tetraining auch Schwimmbad, Kino, Besuche am Wasserfall und 
vieles mehr. Auch diesmal, vom 3.-7. August 2016, ist damit zu 
rechnen, dass das Gelände mit Zelten übersät ist. Pool, Trampo-
lin, Tischtennisplatte und die große Freifläche auf dem Parkplatz 
bieten den Veranstaltern jede Menge Möglichkeiten.
Am Samstag, den 6.8.2016 findet in den Räumlichkeiten des 
Vereins und, wenn das Wetter mitspielt, auch auf der Freifläche, 
der 10. Bushido-Cup statt. Am Nachmittag beginnt dann das gro-
ße Jubiläums-Fest (ca. ab 14.30 Uhr) mit Vorführungen, Spielen 
und einer besonderen Überraschungsgästen.
Zuschauer sind herzlich eingeladen. Und wir bedanken uns 
schon jetzt bei unseren Nachbarn, die jedes Jahr den herrschen-
den Ausnahmezustand geduldig ertragen.

Foto´s: Bushido Karate Trusetal e. V

Training im Freien (Foto`s-Bushido Karate Trusetal e. V.)

Schulnachrichten

Staatliche Grundschule Brotterode

Stolze Erfolge

Zum Schuljahresende fanden in unserem Landkreis Leistungs-
vergleiche für die Grundschulen statt. Dass einige Sieger aus 
unserer Einrichtung kommen, macht uns besonders stolz!
Beim Vorlesewettbewerb belegte Lena Eichel, Klasse 3b, den 1. 
Platz. Rebecca Förster wurde Vierte.
Unsere Klasse 4b war die beste Mannschaft bei den Waldjug-
endspielen und konnte den Pokal für ein Jahr an unsere Schule 
holen.
Allen Siegern gratulieren wir noch einmal sehr herzlich!
Die Schüler, Lehrerinnen und Erzieherinnen der
Staatlichen Grundschule Brotterode

Lesewettbewerb (Foto: E. Schröder)

S 10 m - 1,5 km
1. Connor Münch   WSV Trusetal   5:31 min.
2. Felix Hasse   WSV Trusetal   5:43 min.
3. Mikko Krahmann  WSV Trusetal   5:46 min.
6. Malte Hofmann  WSV Trusetal   6:30 min.

S 10 w - 1,5 km
1. Melinda Zeiß   WSV Trusetal   6:50 min.

H. Reum

Foto: WSV Trusetal e. V.

Forstbetriebsgemeinschaft Laudenbach

Einladung

Die Forstbetriebsgemeinschaft Laudenbach lädt alle Mitglieder 
mit Partnern zu einem Waldfest recht herzlich ein. Anlass: 25 
Jahre FBG Laudenbach

am:  06.08.2016
Beginn:  15.30 Uhr
Ort:  Gaststätte Hohe Klinge

Der Vorstand

Bushido Karate Trusetal e. V.

10. Jahresjubiläum

Am 30.6.2006 bezog der Bushido Karate Trusetal die ehema-
lige Grundschule Trusen. Die neuen Räumlichkeiten verhalfen 
dem Verein zu einem soliden Mitgliederstamm und er liegt mit 
260 Mitgliedern auf 15. Stelle im KSB Schmalkalden Meiningen. 
Damit liegt er knapp (5 Mitglieder) hinter dem Wintersportverein 
Brotterode.
Um das Vereinsleben attraktiv zu gestalten wurde im Jahr 2007 
das „Dojo-Sommer-Zelten“ ins Leben gerufen. Dieses Jugend-

Pool-Freuden
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Vielen Dank im Namen al-
ler Kinder und Erzieher der 
Grundschule Brotterode!

Staatliche Gemeinschaftsschule Trusetal

Erfolgreicher Abschluss des Schuljahres 2015/16

Bereits am 17.06.2016 fand im Rathaussaal die feierliche Zeug-
nisausgabe der Schulabgänger unserer Schule statt. Diese hat-
ten selbst ein kleines Abschiedsprogramm vorbereitet, welches 
sie gekonnt den Eltern und Gästen präsentierten. 15 Schüler 
erreichten den Realschulabschluss, Sechs Schüler der Klasse 
9, die sich der freiwilligen Prüfung zum Qualifizierenden Haupt-
schulabschluss stellten, waren erfolgreich. Drei Schüler erreich-
ten den Hauptschulabschluss- die Berufsreife. Zwei Schüler er-
zielten den vergleichbaren Hauptschulabschluss. Das „Diplom 
der Staatlichen Gemeinschaftsschule Trusetal“ ging an Michelle 
Vogel mit einem Durchschnitt von 1,3, an Vanessa Volk mit 1,4 
und an Mona Messerschmidt mit 1,5. Weitere zahlreiche Würdi-
gungen kamen vom Förderverein der Schule.

Schulabgänger der 10. Klasse (Foto TGS)

Traditionell wurde am letzten Schultag vor den Sommerferien 
eine Reihe von Schülern im Rahmen der Schülervollversamm-
lung „It`s time for us“ im Rathaussaal geehrt.

Die „leistungsstärksten Schüler“ unserer Schule waren
 1)  Lunkeit, Julia  (5b) Ø 1,00
2)  Marquardt, Christoph  (6b) Ø 1,20
3)  Fuchs, Eddie-Lee  (8b) Ø 1,29

Waldjugendspiele (Foto: D. Altmann)

Ein großes Dankeschön an den Förderverein 
der Grundschule Brotterode 
für die Anschaffung von Lesestoff  
für unsere Schulbibliothek!

Foto: Christina Trautmann

Der Bücherkoffer wurde geöffnet; unsere Kinder haben sich sehr 
über den neuen Lesestoff gefreut und ihn auch gleich in Besitz 
genommen.
„Memo Kids“-Bücher über verschiedene Themen wie zum Bei-
spiel „Unser Leben“, „Tiere“, „Pflanzen“, „Kosmos“, „Fahrzeuge“, 
„Ritter“, „Dinos“ und vieles mehr können unsere Schülerinnen 
und Schüler nun anschauen, lesen und natürlich auch ausleihen.
Diese Buchreihe ist auch als Hilfe bei der Hausaufgabenanferti-
gung einsetzbar und die Kinder können so ihr Wissen erweitern.
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Auch die „Besten jeder Klassenstufe“ wurden benannt:
9  1)  Zeis, Linda 
 2)  Pietzsch, Therese 
 3)  Ciftci, Deniz Bahattin
8  1)  Fuchs, Eddie-Lee 
 2)  Eck, Monique 
 3)  Krebs, Josie
7  1)  Weisheit, Robin 
 2)  Schmidt, Sarah Jane 
 3)  Klein, Vanessa
6  1)  Marquardt, Christoph
 2)  Richter, Julia 
 3)  Brenn, Selina
5  1)  Lunkeit, Julia 
 2)  Redlich, Pauline 
 3)  Lunkeit, Jannik

Besonders viel Beifall erhielten die „Aufsteiger des 2. Halbjah-
res“. In fünf Fächern verbesserte sich Kevin Kaufmann (Klas-

se 8b). Die Verbesserung in vier Fächern gelang Bianca Knies 
(9a). Eine Steigerung in drei Fächern gelang Adrian Schneider 
(7b),Tobias Seiffert (7b), Jonas Lunkeit (8a), Marco Dietsch 
(9a), Robin Döhrer (9a), Lara Schöbel (9a), Marie Ullrich (9a) 
und Marvin Neidhardt (9b).
Als „Ordnungshüter des 2. Halbjahres“ wurden diejenigen 
ausgezeichnet, die weder Hausaufgaben noch Unterrichtsmittel 
vergessen hatten:
Domenica Kuhn (5a), Selina Wolf (5b), Julia Lunkeit (5b), 
Christoph Marquardt (6b), Julia Richter (6b), Eddie- Lee 
Fuchs (8b), Monique Eck (8b).
Weitere erfolgreiche Wettbewerbsteilnehmer im fremdsprachli-
chen Bereich wurden geehrt.
Der Förderverein der Staatlichen Gemeinschaftsschule Trusetal 
finanzierte für die ausgezeichneten Schüler kleine Gutscheine 
und Geschenke.
Herzlichen Glückwunsch allen Geehrten!
Danach erhielten alle Schüler ihre Schuljahreszeugnisse und 
verabschiedeten sich in die wohlverdienten Ferien.

Wichtige Elterninformation für die Sommerferien 2016 der Grundschule Brotterode
Werte Eltern,
in den Sommerferien 2016 öffnet unser Hort täglich

von 07.00 bis 15.30 Uhr.

Wochentag Angebot Info Eltern
Freitag, 01.07.2016 Wanderung zum Kneippbecken - Wetterfeste Kleidung; bitte 1 Handtuch mitbringen;

- Rucksack mit Essen und Trinken
Montag, 25.07.2016 Lieblingsspielzeugtag Bitte belehren Sie Ihr Kind zum Umgang mit elektronischem 

Spielzeug!
Dienstag, 26.07.2016 Wir basteln ein Kaleidoskop Unkostenbeitrag: 5,00 €
Mittwoch, 27.07.2016 Kreativtag
Donnerstag, 28.07.2016 Schwimmbadbesuch Eintritt pro Kind: 4,05 €; (Sonnenscheint.: 3,00 €); Kein Essen in 

der Schule! - Selbstversorger aus dem Rucksack
Freitag, 29.07.2016 Wanderung zum Mommelstein Kein Essen in der Schule! - Selbstversorger aus dem Rucksack
Montag, 01.08.2016 Kino in der Schule Unkostenbeitrag: 3,50 €
Dienstag, 02.08.2016 Sportfest Sportbekleidung mitbringen
Mittwoch, 03.08.2016 Wanderung zur Beckemühle 

mit Kreativangebot
- Wetterfeste Kleidung; bitte 1 Handtuch mitbringen;

Donnerstag, 04.08.2016 Schwimmbadbesuch Eintritt pro Kind: 4,05 €; (Sonnenscheint.: 3,00 €); Kein Essen in 
der Schule! - Selbstversorger aus dem Rucksack

Freitag, 05.08.2016 Wir töpfern Unkostenbeitrag: 5,00 €
Montag, 08.08.2016 Spieletag
Dienstag, 09.08.2016 Hausarbeitstag
Mittwoch, 10.08.2016 Ausschmücken unserer Horträume

Wir wünschen Ihnen schöne Sommerferien und einen guten Start ins neue Schuljahr!

Mit freundlichen Grüßen
das Horterzieherteam der Grundschule Brotterode

Staatliche Gemeinschaftsschule Trusetal – THE BIG CHALLENGE Englisch-Wettbewerb

Der BIG CHALLENGE ist ein Eng-
lisch-Wettbewerb, der jedes Jahr 
im Monat Mai stattfindet.
Er wendet sich an Schüler der 5. 
bis 9. Klassen aller Schulformen in 
den beiden Kategorien Marathon 
(Gymnasium) und Sprinter (alle anderen Schularten).
Europaweit beantworten die teilnehmenden Schüler einen Mul-
tiple-Choice-Fragebogen mit 54 Fragen zum englischen Wort-
schatz, zur Grammatik, Phonetik und Landeskunde. Aus vier 
möglichen Antworten muss jeweils die richtige ausgewählt wer-
den.
Die Testdauer beträgt 45 Minuten und pro Klassenstufe gibt es 
einen eigenen Fragebogen.

Auch an unserer Schule wurde am Dienstag, dem 03. Mai 2016, 
der diesjährige BIG CHALLENGE durchgeführt. Das Startgeld in 
Höhe von 3,50 € pro Schüler wurde vom Förderverein bezahlt. 
Herzlichen Dank.
Insgesamt 40 Schüler der Klassen 5 bis 9 nahmen zum Teil sehr 
erfolgreich daran teil. Die einzelnen Platzierungen wurden auf 
Schul-, Landes- und nationaler Ebene ermittelt.
Besonders erfolgreich waren die Schüler Kevin Kaufmann und 
Jonas Thorwarth aus der Klasse 8b, die auf Landesebene den 
4. bzw. 5. Platz von insgesamt 294 Teilnehmern erzielten.
Auch die herausragenden Leistungen der anderen Englisch - 
Asse werden während der letzten „It’s time for us“ - Veranstaltung 
am 24. Juni 2016 mit Diplomen und Sachpreisen gewürdigt.

Folgende Ergebnisse wurden im Einzelnen erzielt:
 Platzierung Schule Platzierung Thüringen Name Klasse
Klassenstufe 5 (8 Teilnehmer) (621) Teilnehmer)
(Level 1) 1. 21. Julia Lunkeit 5b

2. 79. Pauline Redlich 5b
3. 111. Jannik Lunkeit 5b
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 Platzierung Schule Platzierung Thüringen Name Klasse
Klassenstufe 6  (8 Teilnehmer) (582 Teilnehmer)
(Level 2) 1. 22. Christoph Marquardt 6b

2. 24. Paul Engel 6a
3. 43. Selina Brenn 6b

Klassenstufe 7 (8 Teilnehmer) (480 Teilnehmer)
(Level 3) 1. 07. Sarah Jane Schmidt 7a

2. 27. Luca Fabrice Kaufmann 7a
3. 32. Lara Sophie Hallmann 7a

Klassenstufe 8 (8 Teilnehmer) (294 Teilnehmer)
(Level 4) 1. 04. Kevin Kaufmann 8b

2. 05. Jonas Thorwarth 8b
3. 56. Jonas Lunkeit 8a

Klassenstufe 9 (8 Teilnehmer) (282 Teilnehmer)
(Level 5) 1. 24. Fabrice Ender 9a

2. 27. Kai Kaufmann 9b
3. 54. Therese Pietzsch 9a

Herzlichen Glückwunsch!!!
S. Mirau (Fachleiter Sprachen)

16:159
Das ist, liebe Leser, nicht das Ergebnis eines Spieles der ge-
rade laufenden Fußball-EM, sondern die Anzahl der Schulen 
im Schulamtsbereich Südthüringen, die im Jahr 2015 den Titel 
„Umweltschule in Europa“ zuerkannt bekamen. Und dazu ge-
hörte auch unsere Schule, die Staatliche Gemeinschaftsschule 
Trusetal.

Darauf sind wir stolz! Da es aber gerade in Sachen Umwelt kei-
nen Stillstand geben darf, wurde von der Umweltgruppe unter 
Leitung von Frau Möller am 20.06.2016 ein Umwelttag initiiert 
und organisiert. An unterschiedlichsten Orten erlebten unsere 

Schüler und Lehrer Nachhaltigkeit und Einsatz für den Erhalt der 
Umwelt. So führten die 5. Klassen ein Delfinprojekt durch, die 6. 
Klassen säuberten den Schulhof bzw. fanden Müll in der Natur, 
die Siebtklässler setzten den Wasserspielplatz des Kindergar-
tens instand und waren an der Schanze in Brotterode aktiv, die 
Achten unternahmen eine „Müllwanderung“ entlang der Truse 
und unsere 9. Klassen waren Putzteufel am Busbahnhof sowie 
am Spielplatz in Wahles. Alle Beteiligten waren mit Freude und 
Engagement bei der Sache und sicher, einen wertvollen Beitrag 
für unsere Umwelt geleistet zu haben. 
(H.-W.Rudolph)

Klasse 9b am Wahleser Spielpatz
 

Klasse 7a am Trusetaler Kindergarten

Schülerinnen der Kreativgruppe bei der Gestaltung von Objek-
ten

Schülerinnen der Kreativgruppe bei der Gestaltung von Objek-
ten
(Alle Fotos TGS)
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Bibliothek

Iny Lorentz: 

„Die Rebellin“ 

Im Jahr 1443 wird das Königreich Mallorca von König Pere IV. 
von Katalonien-Aragon in einem blutigen Feldzug erobert. 
Die Angreifer stürmen auch die Burg des Grafen von Marranx. 
Einst hatte dieser seinem Todfeind die Braut geraubt. Nun sollen 
die Töchter des Grafen für jene Schmach bezahlen. Um Haares-
breite gelingt den Mädchen die Flucht. ihr Verfolger ist jedoch 
besessen von dem Wunsch nach Vergeltung. 
Als er die beiden schließlich aufspürt, scheint ihr Schicksal be-
siegelt…. 

Eric Berg: 

„Das Nebelhaus“ 

Seit Jahren haben die Studienfreunde Timo, Philipp, Yasmin und 
Leonie sich aus den Augen verloren. 
Als sie sich im Internet wiederbegegnen, verabreden sie sich für 
ein Wiedersehen auf Hiddensee. 
Doch das Treffen endet in einem grauenvollen Verbrechen: In 
einer stürmischen Septembernacht werden drei Menschen er-
schossen, eine Frau wird schwer verletzt und fällt ins Koma. 

Öffnungszeiten der Stadtbibliothek Trusetal 
Dienstag 14:30 - 17:30 Uhr 

Öffnungszeiten  
der Stadtbibliothek Brotterode 
Donnerstag 14:30 - 17:30 Uhr

Sonstiges

Ihre Energieexperten.Bei Ihnen.Vor Ort.
Kommen Sie in unser Beratungsmobil und stellen Sie Ihre Fra-
gen rund um Energieversorgung und Energiesparen. Unsere 
Servicemitarbeiter beraten Sie gern!
- Beratung zu Strom- und Erdgasprodukten
- Hilfe bei Fragen zur Energieabrechnung
- Änderung von persönlichen Daten  

(Umzug, Kontoverbindung, etc.)
- Tipps zum Energiesparen
- Beantwortung weiterer Fragen zu Leistungen  

rund um das Thema Energie

Wo?  Rathaus
 Rathausstraße 7
 98596 Brotterode-Trusetal,

Wann?  Dienstag, den 26.07.2016
 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr

Nächster Redaktionsschluss

Montag, den 25.07.2016

Nächster Erscheinungstermin

Freitag, den 05.08.2016




